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Das Förderkonzept der Primarschule Arlesheim 

 
 

„Es geht um die Frage, wie eine Schule beschaffen, ausgestattet oder 
organisiert sein muss, damit sie in der Lage ist Kinder zu integrieren.“ 

 
Gérard Bless / Wilfried Kronig 

 
„Es gilt der Grundsatz der Integration: Es besuchen möglichst alle Kinder 

die Regelklasse, auch diejenigen mit besonderem Bildungsbedarf. Die 
Integrative Schulung wird zu einer positiv gelebten 
Selbstverständlichkeit.“ 

 
Schulrat Arlesheim Visionen 2012-2016 
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Das Förderkonzept ist die Grundlage der strategischen Planung für die 
Umsetzung des Förderunterrichts  im Kindergarten und der Primarschule 
Arlesheim. 
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Integration als übergeordnetes pädagogisches Ziel 

 

Der Bildungsauftrag will junge Menschen befähigen in der Gesellschaft 
einen Platz einzunehmen, der ihren Neigungen und Kompetenzen 

entspricht. Beziehungen und Begegnungen zwischen Menschen mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen schaffen Verständnis für 
Verschiedenheit und bewirken Rücksichtnahme.  

Integration ist somit ein Ziel und ein Mittel der Erziehung und Bildung, 
vor allem aber eine zwischenmenschliche Daseinsgestaltung und ein 
gesellschaftlicher Auftrag, der auf gegenseitigem Respekt gründet. 

Integration ist ein pädagogischer und  gesellschaftspolitischer Auftrag.  
Die integrative Volksschule soll von möglichst allen Schülerinnen und 
Schülern besucht werden. 

Die Aufgabe der Schule, unterschiedlichem Bildungsbedarf gerecht zu 
werden, verlangt eine entsprechende Organisation und Ausstattung; sie 
soll in enger Absprache und entlang den Bedürfnissen und Ressourcen 

am Standort stattfinden. Das vorliegende Konzept beschreibt diese 
Voraussetzungen. 

 
 
 

1.     Kernelemente des Konzepts 

 

a) Die Volksschule – eine Schule für alle 
Die Volksschule umfasst die obligatorische Schulzeit. Sie hat das 
Ziel, alle Schülerinnen und Schüler zu fördern und dabei den 

individuellen Lernbedürfnissen so weit wie möglich gerecht zu 
werden. Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Kulturen 
und Sprachtraditionen und Schülerinnen und Schüler mit 

besonderem Bildungsbedarf werden so weit wie möglich integrativ 
gefördert. Dies gilt für Kinder und Jugendliche mit besonderen 
Begabungen, für Kinder und Jugendliche mit Schul- und 

Lernschwierigkeiten, mit Verhaltensauffälligkeiten und für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen.  

Die frühere Sonderschulung gehört zum Bildungsauftrag der 
Volksschule.(Siehe Sonderpädagogik Verordnung beider Basel) 

b) Es gilt das „Vorortsprinzip“. Die Unterstützungsmöglichkeiten werden 

soweit als möglich vor Ort angeboten (BildG §43 und 44) 
c) Alle an der Bildung beteiligten Lehr- und Fachpersonen sind in das 

System der Pädagogischen Teams eingebunden. Diese sind für die 

Förderung verantwortlich. 
 
 

 



 

Das Förderkonzept der Primarschule Arlesheim 2014 5 

 
 

 
 
 

2.      Der Unterricht 

 
Die Schule ist Lebensraum für alle am Bildungsprozess Beteiligten 
(Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen,Eltern und Fachpersonen).  

Die Pensen werden so gelegt, dass die Lehrpersonen möglichst konstant 
in ihrer Klasse unterrichten. Dazu der Schulrat in seinen Visionen 2012-
2016: 

„Die Anzahl verschiedener Lehrpersonen, welche in einer einzelnen 
Klasse unterrichten, soll möglichst gering gehalten werden“. 
Alle Fachpersonen – Förderlehrerinnen und Förderlehrer (FU), 

Lehrerinnen für Deutsch als Zusatzsprache (DaZ), Schulische 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP), Begabungs- und 
Begabtenförderung (BBF), Fachpersonen der Psychomotorik (PMT), 

Logopädie (Logo), u.a. werden in die Pädagogischen Teams integriert. Es 
wird eine kleine Zahl von Lehrpersonen resp. Fachpersonen in den 
Klassenteams, resp. Pädagogischen Teams angestrebt. Der 

Blockunterricht wird bevorzugt. In der Eingangslektion ist der 
Förderunterricht sinnvoll einzuplanen. 
 

Heterogenität in den Klassen bildet die Ausgangslage für die Gestaltung 
des Unterrichts und der Sozialisation.  Der Rahmen ist gegeben durch die 
im Lehrplan formulierten Lerninhalte und Lernziele. Er bietet Raum für 

individuelle Förderung. Die Individualisierung und Lernzielorientierung 
spiegeln sich in der formativen und summativen Beurteilung.  
Die individuelle Förderung erfolgt mit einer teilweisen  Binnen-

differenzierung. Der Unterricht erfolgt in der Regelklasse, das 
Unterrichtsprogramm und das Lerntempo unterscheiden sich jedoch 
teilweise innerhalb der Lerngruppen.  

Methodik, Didaktik und Sozialform bauen auf der Heterogenität auf und 
werden im Hinblick auf ein anregendes Lernklima und eine optimale 
Zielerreichung bedarfsgerecht eingesetzt. Schülerinnen und Schüler 

lernen voneinander und kooperative Unterrichtsformen sind etabliert.  
Fehlen die Voraussetzungen, dass eine Schülerin/ein Schüler an den in 

der Klasse behandelten Themen mitarbeiten kann oder ist eine 
Schülerin/ein Schüler zu deutlich weiter reichenden Leistungen fähig, 
werden individuelle Lernziele formuliert. 

Das Pädagogische Team gestaltet, koordiniert und verantwortet das 
Lernangebot im Rahmen der Vorgaben des Lehrplans. 
 

2. 1.   Individualisierung des Unterrichts 

Durch Individualisierung des Unterrichts kann auf die unterschiedlichen 

Möglichkeiten und Begabungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler 
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eingegangen werden. Sie werden ihren Fähigkeiten und Kompetenzen 
entsprechend bestmöglich an die Erfüllung der Lernziele herangeführt. 

Nicht alle Schülerinnen und Schüler können zum gleichen Zeitpunkt und 
auf  gleichen Weg die Lernziele erreichen, dies wird in der 
Unterrichtsgestaltung berücksichtigt.  

 

2.2.    Formen des integrativen Unterrichts 

Die Entscheidung für ein bestimmtes Lehr- und Lernarrangement ist u.a. 
abhängig von den didaktischen Konzepten, den Lernzielen und dem 

Bedarf einer spezifischen Lerngruppe oder einer Schülerin bzw. eines 
Schülers. 

  

 

  

1. Unterricht mit der ganzen 2. Unterricht in zwei Niveaugruppen 

Klasse 
 

  

3. Unterricht in Lerngruppen 4. Unterricht mit einzelnen Lernenden 
 

 

  

5. Unterricht in zwei Räumen 6. Einzelunterricht  
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3.         Zusammenarbeit 

 

3.1.    Das Pädagogische Team 

An der Schule sind die Lehrpersonen aus mehreren Klassen und 
Fachpersonen zu Pädagogischen Teams zusammengefasst. Diese 

interdisziplinären Teams umfassen ein breites Spektrum an 
Kompetenzen: Lehrpersonen, Förderlehrpersonen unterschiedlicher 
Ausrichtung und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bilden 

handlungsfähige Einheiten. Sie planen und gestalten die Förderung der 
Klassen und einzelner Schülerinnen und Schüler unter dem Aspekt der 
Binnendifferenzierung 

Im Pädagogischen Team wird der Bildungsbedarf der Schülerinnen und 
Schüler erfasst. Für den besonderen Bildungsbedarf kommt das 
Förderangebot zur Anwendung. Jedes Pädagogische Team gestaltet und 

verantwortet in der Regel den bedarfsgerechten Einsatz der Ressourcen. 
Das Pädagogische Team trifft sich zu regelmässigen Sitzungen, es führt  
Standortbestimmungen durch und gestaltet die Förderzyklen. 

 

3.2.   Teamteaching 

Die Regellehrperson macht eine mittel- und langfristige 
Unterrichtsplanung und macht sie gegenüber den Förderlehrpersonen 

transparent. Die Förderlehrperson kennt die Schüler und Schülerinnen 
mit besonderem Bildungsbedarf, erstellt die Förderplanungen und macht 
diese dem Klassenteam transparent. Eine verbindliche Form der 

Absprachen ist vereinbart und wird praktiziert. 
Teamteaching wird im Rahmen der Förderung eingesetzt,um im 
Unterricht besser auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der 

Schülerinnen und Schüler eingehen zu können. Diese Unterrichtsform ist 
dadurch gekennzeichnet, dass die im Unterricht beteiligten Lehrpersonen 
die Verantwortung für das Unterrichtsgeschehen gemeinsam tragen und 

sich an der Planung, der Durchführung und der Reflexion des Unterrichts 
beteiligen. 

Der Unterricht findet in einem Raum statt; wenn Sequenzen in 

unterschiedlichen Räumen durchgeführt werden, sind sie in den 
Gesamtverlauf eingebettet. Regellehrperson und Förderlehrperson 
unterrichten im Team, der Lernstoff und das Lernziel ist beiden vertraut. 

Dabei sind Minimalstandards einzuhalten: 
 Regellehrperson und Förderlehrpersonen unterrichten im Team. 
 Beide Lehrpersonen sind mit dem Stoff vertraut. 

 Beide Lehrpersonen kennen das Ziel der Sequenz. 
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 Beide kennen das Ziel frühzeitig, sodass sie sich vorbereiten und 
Material bereitstellen können. Die Kompetenzen beider 

Lehrpersonen fliessen ein. Beide Lehrpersonen sind aktiv beteiligt.  
 
 

3.3    Der Runde Tisch  

Der Runde Tisch erarbeitet Vorschläge für Massnahmen bei besonderem 
Bildungsbedarf, die über die Möglichkeiten und Kompetenzen des 
Klassenteams, bzw. Pädagogischen Teams hinausgehen. Der Runde Tisch 

berät die Schulleitung bei der Zuteilung und Umverteilung der kollektiven 
Förderressourcen (FU/ISF) und bei Anträgen auf Verstärkte 
Massnahmen. Er setzt sich situativ aus Vertretungen aller an der Bildung 

und Erziehung beteiligten Personen der Schule zusammen. 
Mögliche Beteiligte am Runden Tisch: Schulleitung, Lehrpersonen, SHP, 
Vertretung des SPD, der SSA und andere Fachpersonen.  

Einmal (Zweimal) jährlich wird ein Runder Tisch mit den Lehrerinnen für 
ISF und dem SPD/KJP vorgesehen. 
 

3.4   Ressourcen  

Die Schulleitung legt fest, wie die Ressourcen für die Förderung den 
Pädagogischen Teams zugeteilt werden und wie weit Ressourcen über 
einen Pool gesteuert werden. Sie regelt eine möglichst flexible Nutzung 

der Förderressourcen (VHP, FU, ISF, DaZ, BBF, Logo, PMT). 
Dringlichkeiten haben Vorrang.  
Förderressourcen sind primär an Klassen und Gruppen gebunden und 

nicht an einzelne Schülerinnen und Schüler. Im Kindergarten steht ein 
Pool von Förderlektionen (Vorschulheilpädagogik) zur Verfügung. 
Die Pädagogischen Teams verantworten die Nutzung der ihnen 

zugeteilten Ressourcen und klären gemeinsam, wie sie diese inhaltlich 
füllen. Zu Beginn des Schuljahres überprüft die Schulleitung die 
Verteilung der Förderressourcen. 

 
Abzuwägen ist, ob im KG resp. in den unteren Stufen die Ressourcen 
besonders (ev. höher) dotiert werden sollen. Die Förderlehrpersonen 

sollen unkompliziert auf den Bedarf reagieren können und ein Kind auch 
nach dem KG beim Schuleintritt beim Übergang in die Primarschule 
begleiten und unterstützen können. 

Bei Krankheit der Förderlehrpersonen fallen die Förderressourcen in 
einen Pool; sie können durch eine andere Lehrperson nach Möglichkeit 
übernommen werden oder sie werden zurückbehalten und werden für 

besondere Fälle eingesetzt. 

3.5   Zeitgefässe  

 

Die integrative Schulungsform erfordert eine verstärkte Zusammenarbeit 

zwischen den Lehr- und Fachpersonen und damit deren Präsenz im 
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Schulhaus. Die Präsenzzeiten werden für alle Lehr- und Fachpersonen 
entsprechend ihrem Pensum geregelt (Ort und Zeit). 

 

 

  4.      Angebotsstrukturen des Kindergartens und der 
Primarschule 

 

 

4.1   Das Kaskadenmodell 

 

Das Kaskadenmodell ist ein Ablaufdiagramm. Es stellt dar, wie der 
Zugang zum Förderangebot und zu den Verstärkten Massnahmen  

geregelt ist. 
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Grundangebot 

 
Die Förderung aller Schülerinnen und Schüler erfolgt zur Hauptsache im  

Grundangebot. Es umfasst die regulären Unterrichtsangebote, die jeder 
Schülerin und jedem Schüler nach kantonalen Vorgaben zustehen. 
 

Förderangebot 

Das Förderangebot unterstützt Schülerinnen und Schüler, die im 
Grundangebot von Kindergarten und Primarschule nicht ausreichend 

gefördert werden können und Unterstützung im Lern- und 
Leistungsbereich, in der Sprach-, Sprech- und Kommunikations-
entwicklung, im Bewegungsverhalten oder im sozio-emotionalen Bereich 

benötigen. Es unterstützt auch Schülerinnen und Schüler mit einer 
besonderen kognitiven Begabung und fremdsprachige Schülerinnen und 
Schüler. 

 

Die Angebote im Einzelnen sind: 

- Integrative Förderung (SHP/VHP/FU/ISF/BBF) 

- Einführungsklasse (EK) 

- Integration von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern (DaZ) 

- Pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Logopädie, Psychomotorik) 

 

Verstärkte Massnahmen 

Wenn die Massnahme innerhalb des Förderprogramms nicht den 
erwünschten Erfolg bringt, kann die Schulleitung zusätzliche Ressourcen 
beantragen, die im Budget des AVS eingestellt sind. 
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4. 2.  Ablaufschema Förderzyklus 
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4.3    Förderzyklus mit Verstärkten Massnahmen 

 
 

 
 
Verstärkte Massnahmen: Für die Verstärkten Massnahmen wird eine 

Abklärung mittels externer Diagnostik durch eine kantonale 
Abklärungsstelle (SPD oder KJP) verlangt. Die Massnahmen der 

Sonderschulung setzen das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) 
voraus. Die Schulleitung veranlasst im Einverständnis mit den 
Erziehungsberechtigten die Abklärung. Aufgrund der Abklärungs-

ergebnisse beantragt sie beim Amt für Volksschulen die Verstärkten 
Massnahmen. Das Amt für Volksschulen bewilligt diese in Art und 
Umfang. Soll die Verstärkte Massnahme weitergeführt werden, muss vor 

Ablauf der Bewilligungsfrist ein Verlängerungsantrag eingereicht werden. 
Die Verlängerung wird bewilligt, wenn die entsprechende Indikation einer 
kantonalen Abklärungsstelle (SPD oder KJPD) vorliegt. Wird der Antrag 

oder der Verlängerungsantrag auf Verstärkte Massnahmen abgelehnt, 
wird die Schülerin oder der Schüler im Rahmen des Grund- und 
Förderangebotes weiter geschult. (Konzept BL Integrative Schulung 

2011, 16). 
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5.       Förderangebote 

 

 
 

 
 

5.1.1.   Schulische Heilpädagogik (SHP) 

Die SHP sind mitverantwortlich für die Förderung, Begleitung und 
Betreuung von Schülerinnen und Schülern, die einen besonderen 
Bildungsbedarf in den Fach-, Sozial- und Selbstkompetenzen haben. Als 

Mitglieder des Pädagogischen Teams tragen sie mit differenzierenden 
Lernangeboten und -konzepten dazu bei, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihre individuellen Potenziale entwickeln und im Klassenverband 

umsetzen können. Sie sind befähigt, sowohl in der integrativen Schulung 
(kollektive und individuelle Ressourcen) wie auch in der separativen 
Schulung (Kleinklassen/Lerngruppen) zu unterrichten und werden von 

der Schulleitung in diesen Funktionen eingesetzt. Ihr Aufgabenbereich 
umfasst die heilpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern 
mit besonderem Bildungsbedarf. Die Schulischen Heilpädagoginnen und 

Heilpädagogen sorgen dafür, dass der Transfer von der individuellen 
Förderung zum Unterricht in der Klasse gewährleistet ist. Die Schulischen 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten systemisch und vernetzt 

im Umfeld der Schülerinnen und Schüler. Für ihre professionelle 
Entwicklung besuchen sie bedarfs- und bedürfnisorientiert fach-
spezifische Weiterbildungen. 

 
Konzeptioneller Rahmen 
Das Förderkonzept der Schule regelt die Zusammenarbeit aller am 

Bildungsprozess Beteiligten bedarfsgerecht, detailliert und verbindlich. 
Die Umsetzung der Förderung erfolgt nach Absprache im Klassenteam, 
bzw. Pädagogischen Team und benötigt einen entsprechenden 

Handlungsspielraum. 
Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen setzen ihre 
Fachkompetenz gezielt für eine integrative Schule ein. Sie übernehmen – 

bezogen auf Unterrichtsthemen und Lernumgebungen – die 
Verantwortung für die Förderung bei besonderem Bildungsbedarf. Mit 
Förderdiagnostik und Förderplanung schaffen sie die Voraussetzungen 

für eine ressourcenorientierte Förderung.  
 
Organisation 

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen kommen auf allen 
Stufen, vom Kindergarten bis zur 6. Primarklasse zum Einsatz.  

Ihre professionelle Entwicklung und der fachspezifische Austausch sind 
standortübergreifend organisiert. 
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Kooperation 
Der Förderauftrag wird in der interdisziplinären Zusammenarbeit des 

Klassenteams, bzw. Pädagogischen Teams erfüllt. Die SHP bringen ihre 
Fachkompetenz ein und erarbeiten die Grundlagen für die Förderung. 
Diese Grundlagen können – je nach Bedarf – eine individuelle 

Förderdiagnose oder die gezielte Erfassung des besonderen 
Bildungsbedarfs innerhalb der Klasse sein. Das Klassenteam, bzw. 
Pädagogische Team bespricht die notwendigen Massnahmen und 

vereinbart die Zuständigkeiten. 
 
Funktionen 

Als Mitglieder des pädagogischen Teams sind die Schulischen 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemeinsam mit den Lehrpersonen 
und weiteren Fachpersonen in den gleichen Arbeitsfeldern tätig.  

5.1.2.  Schulische Heilpädagogik im Kindergarten 

Die Vorschulheilpädagogin (VHP) ist zuständig für das Erfassen 
(Beobachtungen, Abklärungen, Diagnosen) und die Förderung der Kinder 
mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen oder mit besonderem 

Förderbedarf im 1. und 2. Kindergarten. Sie besucht alle Kindergärten 
einmal pro Schuljahr. Die VHP unterstützt und ergänzt beratend die 
Arbeit der Kindergartenlehrperson und der Förderlehrperson. Die VHP 

arbeitet eng mit den KGLP zusammen und ist über die Aktivitäten in den 
einzelnen KGs informiert. Die VHP arbeitet mit anderen Fachstellen 
zusammen, wenn dies erforderlich ist.  

Die VHP informiert die Eltern über den Entwicklungsstand des Kindes und 
die vereinbarten Förderziele und unterstützt diese. Sie empfiehlt den 
Eltern beim Übertritt des Kindes in die Primarschule die geeignete 

Schulstufe (Regelklasse, Regelklasse mit ISF oder Einführungsklasse).  
 
Aufgabenfelder bei einzelnen Kindern 

Die VHP erfasst mittels geeigneter Diagnosemittel den Lern- u. 
Entwicklungsstand einzelner Kinder. Sie erstellt auf Grund der 
Förderdiagnose die Förderplanung. Die Kinder werden innerhalb ihres 

gewohnten Umfeldes im Kindergarten gefördert. Die Förderung kann 
sowohl einzeln, in Kleingruppen oder integrativ erfolgen. Die 
Beobachtungen aus der Abklärung und Förderung werden in einem 

Bericht festgehalten. Elterngespräche und Standortgespräche werden in 
Absprache mit der KGLP geplant und durchgeführt.  

 
Aufgabenfelder innerhalb der Klasse 
Die VHP unterstützt und berät die KGLP in der Wahl von 

Förderangeboten für einzelne Kinder oder die ganze Klasse. Die 
Zusammenarbeit kann im Kleingruppenunterricht, Halbklassenunterricht 
oder Teamteaching erfolgen. Gemeinsam mit den KGLP entscheidet sie 

über den Einsatz der Ressourcen.  
 
Förderung 

Die festgelegte Förderung für die einzelnen Kinder oder in der Klasse 
kann von verschiedenen Förderlehrerinnen durchgeführt werden und 
setzt nicht zwingend eine VHP voraus. 
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Ressourcen 
Für alle Kindergartenkinder steht ein Pool von Förderlektionen zur 

Verfügung. Die VHP erfasst gemeinsam mit der KGLP die einzelnen 
Kinder mit Förderbedarf (siehe Ablauf). 

 5.2.   Einführungsklasse EK 

Die Einführungsklasse ist ein niederschwelliges pädagogisches Angebot 

für Kinder, die aus verschiedenen Gründen noch nicht in die erste 
Primarklasse eintreten können. Vor alle sind das Kinder, die noch Zeit 
zum Lernen in den Bereichen der Motorik, der Wahrnehmung, der 

Kognition und der Sozialkompetenz brauchen.  Die Einführungsklasse 
dauert in der Regel zwei Jahre, während derer der Lernstoff der  
1. Primarklasse vermittelt wird. Nach der EK treten die SuS in die 2. 

Regelklasse über, je nach Bedarf mit zusätzlichem Förderunterricht. 
Eine Empfehlung für den Eintritt in die EK macht die Kindergärtnerin 
gemeinsam mit der Vorschulheilpädagogin. Für weitere Abklärungen 

kann eine Fachstelle (SPD/KJP) beigezogen werden. 
 
 

5.3.    Förderunterricht FU  

Der Förderunterricht unterstützt Schülerinnen und Schüler mit 
Lernproblemen und Teilleistungsschwächen im schriftsprachlichen oder 
mathematischen Bereich. Der Unterricht findet in erster Linie integrativ 

statt und unterstützt die Differenzierung des Regelunterrichts. Für 
bestimmte Lernziele kann der Unterricht einzeln oder in Gruppen 
durchgeführt werden. Pro Regelklasse stehen 1,5 Lektionen zur 

Verfügung.  
Der Förderunterricht für einzelne Schülerinnen und Schüler setzt eine 
fachliche Abklärung durch die Förderlehrperson (schulintern) und das 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten voraus. Die Schulleitung 
bewilligt den Förderunterricht. 
 

 

5.4.1  Förderunterricht mit ISF (Integrative Schulungsform) 

Der Förderunterricht mit ISF unterstützt SuS mit ausgeprägten 
Lernproblemen und Teilleistungsschwächen. ISF setzt bei den SuS eine 

Abklärung durch eine Fachstelle (SPD oder KJP) voraus. Die Fachstelle 
beantragt, in Absprache mit der KLP und den Eltern, bei der Schulleitung  
zusätzliche Förderressourcen. Die Schulleitung legt Anzahl und Art der 

Zusatzlektionen fest und verfügt über diese. 
Der Unterricht findet integrativ statt, für bestimmte Lernziele kann der 
Unterricht einzeln oder in Gruppen durchgeführt werden. 
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5.4.2.   Individuelle Lernziele ILZ 

Individuelle Lernziele kommen zur Anwendung, wenn eine Schülerin oder 
ein Schüler, trotz Förderangebot in einem oder mehreren Fächern 

markant und über längere Zeit von den Lehrplanzielen abweicht.  
Die individuellen Lernziele orientieren sich am Lehrplan, können diese 
jedoch im Anforderungsniveau unter- oder im Falle von erweiterten 

Lernzielen für besonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler 
überschreiten. Das Setzen von individuellen Lernzielen setzt eine 
Abklärung bei einer Fachstelle voraus (SPD/KJP) und muss mit einem 

unterstützenden Förderangebot einhergehen Bei der entsprechenden 
Förderplanung ist eine SHP oder BBF-Fachperson involviert. Das 
zuständige Pädagogische Team überprüft mindestens jährlich, ob die 

individuellen Lernziele angepasst oder aufgehoben werden sollen. Die 
nicht betroffenen Fächer werden im Rahmen des Lehrplans unterrichtet, 
beurteilt und benotet. 

 

5.4.3   Nachteilsausgleich  

Eine Massnahme zum Nachteilsausgleich ist kein ISF-Angebot sondern 
eine formalstrukturelle Vorgabe zur Aufhebung oder zum Ausgleich eines 

störungs- oder behinderungsbedingten Nachteils. Bei vorliegender 
Indikation durch den SPD oder KJP legt die Schulleitung auf Antrag des 
Klassenkonvents die Massnahme des Nachteilausgleichs fest. Gemäss 

dem Prinzip der Verhältnismässigkeit darf keine Übervorteilung der 
Schülerin oder des Schülers mit indiziertem Nachteilsausgleich 
gegenüber ihren oder seinen Mitschülerinnen und Mitschülern 

resultieren. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer vom SPD oder 
KJP indizierten Lernstörung, Sprachstörung oder Behinderung Anspruch 
auf Massnahmen zum Nachteilsausgleich haben, werden gemäss den 

regulären Lernzielanforderungen und nicht nach individuellen, 
reduzierten Lernzielen beurteilt. Beurteilung, Beförderung und Übertritt 
erfolgen deshalb nach den allgemeinen, rechtlichen Bestimmungen. 

Massnahmen des Nachteilausgleichs werden im Zeugnis nicht vermerkt 
(Vo Laufbahn § 18).  
 
 

5.5.1.  Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) 

Begabungsförderung und Begabtenförderung wird bei SuS mit 
erheblichem Leistungspotential angeboten. Dabei wird der Schule das 

Fachwissen für die BBF durch eine Fachperson zur Verfügung gestellt, 
damit wird die Schule den Kindern mit erhöhtem Leistungspotential 
gerecht. 

Die BBF-Förderung soll angemessen und ausreichend sein. Die SuS mit 
dem dringendsten Förderbedarf haben Vorrang. Die Förderung findet 
integrativ in der Klasse, in Gruppen oder einzeln statt, dies mittels 

innerer Differenzierung, Compacting, Enrichment oder Pull-out. 
Akzeleration und Dispensation sind weitere Möglichkeiten begabten 
Kinder die entsprechende Schulung zukommen zu lassen.  
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Hochbegabte SuS können mit Verstärkten Massnahmen gefördert 
werden; dies auf Antrag der Schulleitung und den dazu notwendigen 

Abklärungen. Das Pädagogische Team/Klassenteam hat Ressourcen zur 
Verfügung und ist für deren sinnvollen Einsatz verantwortlich. 
 

 
 

5.5.2.  Förderunterricht mit BBF 

Das Klassenteam, bzw. Pädagogische Team stellt den Förderbedarf in 

Zusammenarbeit mit der BBF-Lehrperson von einzelnen SuS fest. Die 
Aufnahme in den BBF-Unterricht setzt eine Abklärung durch eine 
Fachstelle voraus (BBF-Fachperson/SPD/KJP). Vorschläge für mögliche 

Massnahmen werden vom Pädagogischen Team gemeinsam mit der BBF-
LP formuliert und die Schulleitung darüber informiert. Die Meinungen aus 
Gesprächen mit den Erziehungsberechtigten und den Fachpersonen 

werden dabei berücksichtigt. Die Schulleitung entscheidet, mit welcher 
Förderung die einzelnen Kinder, bzw. Klassen unterstützt werden sollen.  
Die Lehrperson für Begabungs- und Begabtenförderung gehört zur 

Schule. Durch die Zusammenarbeit mit der BBF-Lehrperson im 
Pädagogischen Team wirkt das BBF-Angebot präventiv, da die 
Ressourcen von SuS früh und differenziert wahrgenommen werden 

können. Damit können die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer 
Begabung geschult werden. Die Ressourcen und der genaue Auftrag der 
Schulleitung gewährleisten eine adäquate Förderung und Integration.  

Eine differenzierte Beschreibung der Fördermassnahmen resp. 
Fördermöglichkeiten s. Anhang. 

5. 6.    Das Förderzentrum (FZ)  

Das Förderzentrum nimmt unterschiedliche Aufgaben im Bereich der 

Schulischen Heilpädagogik wahr.  
 
Einführungsklasse und ISF 1. Und 2. Primarklasse 

Die Schulische Heilpädagogik für die Einführungsklasse sowie der 1. und 
2. Primarklasse werden vom Förderzentrum aus geregelt. In pädagogisch 
begründeten Fällen findet der Unterricht im Förderzentrum statt. SuS mit 

ähnlichem Bedarf werden in Lerngruppen zusammengenommen. 
 
Heilpädagogische Lerngruppe 

Das Förderzentrum (FZ) nimmt Regelschüler/innen der Primarschule, die 
die Kassenziele trotz individualisierendem Unterricht resp. Förder-
unterricht nicht erreichen können, passager auf. 

  
Krisenintervention 
Das Förderzentrum nimmt Regelschülerinnen und -schüler in 

heilpädagogische Lerngruppen auf, die durch ihr Verhalten den 
Unterricht derart stören, dass das Lernen in der Klasse trotz diverser 
Interventionen nicht möglich ist. 
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In solchen Krisensituationen bringt das Förderzentrum möglichst rasch 
eine Entlastung für Klassen, Lehrpersonen und das Umfeld. Diesen 

Schülerinnen und Schülern (Kindergarten und Primarschule) bietet das 
Förderzentrum in Lerngruppen Möglichkeiten zur Reflexion und 
Neuorientierung an. Während des Aufenthaltes sind die Schülerinnen und 

Schüler vom regulären Unterrichtsbesuch beurlaubt. Sie behalten ihren 
Platz in der Regelklasse. Im Förderzentrum arbeiten sie nach einem 
individuellen Pensum an ihren persönlichen und schulischen Themen. Im 

Zentrum des Aufenthaltes stehen jedoch die Auseinandersetzung mit 
ihrer Krisensituation und die gemeinsame Suche nach Lösungen. 
Das Förderzentrum ist nicht verantwortlich für Anschlusslösungen bei 

Nichtgelingen der Reintegration; allenfalls berät sie die involvierten 
Personen oder Stellen. Ablauf Krisenintervention im Anhang. 
 

Unterricht in der Heilpädagogischen Lerngruppe 
Grundsätzlich ist der Anschluss an die Ziele der Regelschule anzustreben. 
Um sich vertieft mit dem Aufbau von Grundkenntnissen und –fertigkeiten 

beschäftigen zu können, muss eine individuell auf einzelne Schüler/-
innen zugeschnittene Auswahl von Themen getroffen werden. Nicht alle 
Themen können entsprechend dem Mass der Stammklasse behandelt 

werden. 
Die Schülerinnen und Schüler bleiben Schülerinnen/Schüler der 

Regelklasse. 
Je nach Bedarf verbleiben sie zwischen einer Woche bis zu einem Jahr im 
Förderzentrum; dies in gewissen Fächern  und zu  bestimmten Zeiten. 

Die Lerngruppe kann höchstens 8 Schüler/innen aufnehmen. 
 
Beratung 

In schwierigen Situationen im Klassen- oder Fachunterricht kann die FZ-
Lehrperson um Rat gefragt werden. 
 

Aufnahme 
Der Klassenkonvent beantragt eine Aufnahme aufgrund eines 
standardisierten Berichtes (ICF) und eines Aufnahmegesprächs zwischen 

Klassenlehrperson und Lehrperson im Förderzentrum. Darin wird die 
Dauer des FZ-Unterrichts, der Unterrichtsstoff für den Schüler /die 
Schülerin sowie der Austausch vereinbart. Eine Verlängerung des 

Aufenthaltes muss begründet werden. Die Schulleitung entscheidet 
abschliessend über eine Aufnahme.  
 

Personal 
Das Förderzentrum wird durch 200 Stellenprozent ressourciert, 
mindestens eine davon ist eine Schulische Heilpädagogin / ein 

Schulischer Heilpädagoge (100%). Nach Möglichkeit wird das FZ durch 
eine Assistentin / einen Assistenten (Praktikantin/Praktikant) unterstützt. 
 

Raum 
Das Förderzentrum ist auf ein zweckmässiges Schulzimmer angewiesen.  
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Material 
Die Schüler/innen der Heilpädagogischen Lerngruppen bringen ihr Schul- 

und Unterrichtsmaterial mit. Das Förderzentrum ist mit eigenem 
spezifisch ausgerichtetem Unterrichts- und Testmaterial ausgerüstet. 
 

Pensum 
Der Stundenplan richtet sich nach dem der Regelschule. 
 

 

5. 7.   Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

Neu zugezogene fremdsprachige Schülerinnen und Schüler werden in der 
Regel in die ihrem Jahrgang entsprechende Klasse aufgenommen. 

 Schülerinnen und Schüler mit ungenügenden oder fehlenden 
Deutschkenntnissen haben, unabhängig vom Zeitpunkt ihres Zuzugs ins 
deutsche Sprachgebiet, Anspruch auf den Besuch eines Förderangebotes 

für Fremdsprachige. 
Im Kindergarten werden die neu eintretenden Kindergartenkinder mit 
Anspruch auf DaZ am Anfang des Schuljahres von der Fachlehrperson 

erfasst. Gemeinsam mit der KG-LP und in Absprache mit den Eltern 
formuliert sie den Antrag für DaZ-Unterricht zuhanden der SL. 
In der Primarschule beantragt die KLP, nach Absprache mit den Eltern 

für die einzelnen SuS den zusätzlichen Deutschunterricht. 
Die Schulleitung entscheidet über die Aufnahme in einen Kurs in Deutsch 
als Zweitsprache oder in einen Intensivkurs in Deutsch.  

 
Kurse in Deutsch als Zweitsprache 
Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler mit ungenügenden 

Deutschkenntnissen besuchen im Kindergarten und an der Primarschule 
Kurse in Deutsch als Zweitsprache, diese werden in Gruppen von bis 6 
Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden. Die Schulleitung kann 

im Einzelfall Einzelunterricht bewilligen. Die Kurse können im 
Kindergarten während zwei und anschliessend an der Primarschule 
während dreier weiterer Schuljahre besucht werden. Pro Kurs stehen pro 

Schulwoche 2 Lektionen zur Verfügung. Dabei wird der integrative 
Unterricht so weit als möglich bevorzugt. 
 

Intensivkurs in Deutsch als Zweitsprache 
Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse 

besuchen im Kindergarten und an der Primarschule einen Intensivkurs in 
Deutsch, der in Gruppen von 2 bis 4 Schülerinnen und Schülern erteilt 
wird. Die Schulleitung kann im Einzelfall Einzelunterricht bewilligen. 
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5.8     Logopädie 

SuS mit Auffälligkeiten in der Sprache, beim Sprechen, im Redefluss, der 
Stimme und beim Schlucken erhalten eine Logopädie-Förderung. Die 

Logopädie an der Schule stellt Förder- und Therapiebedarf fest, erstellt 
Diagnosen, sie führt Therapien und Förderungen durch.  Sie gehört zum 
Pädagogischen Team, sie berät Lehrpersonen und arbeitet mit Eltern und 

Fachlehrpersonen zusammen. Sie bereitet Förder- und 
Therapieempfehlungen zuhanden der Schulleitung vor.  
Die SuS mit dem dringendsten Förderbedarf haben Vorrang. Die 

Förderung findet einzeln, in der Gruppe und in der Klasse statt.  
Die Logopädie findet innerhalb des Stundenplans statt. Die 
Schwerpunkte der Arbeit einer Logopädin oder eines Logopäden liegen in 

der Förderung und Therapie. 
 
 

5. 9   Psychomotorik (PM)  

Die Psychomotorik fördert die psychomotorische Entwicklung und 
therapiert Auffälligkeiten. Die PM wird bei Kindern mit erheblichem 
Förderbedarf (nach ICF) angewandt und soll der Schule das Fachwissen 

zur Verfügung stellen. Damit werden Kinder und die Schule 
integrationsfähiger gemacht. 
Die PM-Förderung soll angemessen und ausreichend sein und findet 

einzeln, in der Gruppe und in der Klasse statt. Das Pädagogische Team 
hat Ressourcen zur Verfügung und ist für deren sinnvollen Einsatz 
verantwortlich. 

Die Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten gehören zur Schule, 
die Ressourcen für diese Anstellung zur Verfügung haben. 
Die PM-Förderung findet innerhalb des Stundenplans statt.  
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6.      Unterstützungsangebote 

 

 

6.1.   Der Schulpsychologische Dienst (SPD) 

 

Die Hauptaufgaben des SPD sind die 
 Psychologisch-pädagogische Beurteilung von Kindern sowie ihres 

erzieherischen, schulischen und sozialen Umfeldes 
 Psychologisch-pädagogische Beratung von Kindern, Familien, 

Erziehungspersonen, Bildungsbeauftragten und Behörden 

 Psychologische Interventionen bei Kindern und Familien 
 

Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen können von den 

Pädagogischen Teams für Beratungen oder für die Arbeit mit einzelnen 
Kindern beigezogen werden – im Einverständnis mit den 
Erziehungsberechtigten. Die Fachpersonen des SPD sind Mitglied des 

Runden Tisches und an Entscheidungs- und Zuweisungsprozessen und 
Entscheiden beteiligt. 
 
 

6.2.   Die Schulsozialarbeit (SSA) 

 

Aufgabe des SSA ist, Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und 
Beratung bei persönlichen oder schulischen Problemen anzubieten. Auch 
Integrations- und Präventionsarbeit gehört zu den Aufgaben des SSA. Als 

niederschwelliges Angebot steht den Schülerinnen und Schülern, 
Lehrpersonen, der Schulleitung und Eltern zur Verfügung. 
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7.     Die Zuweisung 

 

Erster Schritt: Problemlösung im Grundangebot 
Bei Schuleintritt oder Stufenwechsel: 
Im ersten Quartal liegt die Verantwortung für die Förderung und anderen 
Massnahmen beim Klassenteam, bzw. Pädagogischen Team. Die 

Förderlehrpersonen führen dokumentierte Beobachtungen durch, um 
einen Gesamteindruck zu gewinnen. In dieser Zeit findet eine Sitzung 
des Pädagogischen Teams statt, in der alle Schülerinnen und Schüler der 

Klassen nach festgelegten Kriterien (ICF) besprochen werden, ein 
Instrument steht zur Verfügung. Falls notwendig, wird ein Lösungsansatz 
vereinbart oder eine Förderdiagnose formuliert.  

Tauchen im Verlauf der Schulzeit Schwierigkeiten auf, werden diese an 
den Sitzungen des Pädagogischen Teams erfasst. 
 

Zweiter Schritt im Förderangebot 
Sind die Möglichkeiten innerhalb des Gundangebots ausgeschöpft, 

werden Vorabklärungen für den besonderen Bildungsbedarf getroffen. Im 
pädagogischen Team werden die Fördermassnahmen koordiniert. Art und 
Umfang richten sich nach dem individuellen Förderbedarf. Die 

Fördermassnamen werden in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 
umgesetzt. 
 
 

Zusätzliche Mittel 
Wenn sich zeigt, dass die Möglichkeiten im Förderbereich nicht 

ausreichen, wird am Runden Tisch ein separatives Angebot geprüft oder 
es wird ein Antrag für zusätzliche integrative Mittel (individuelle 
Ressourcen) gestellt; dies beim AVS. Dabei wird die Mitwirkung der 

Erziehungsberechtigten gesucht. 
  
(Zuweisungsschema 1&2) 
 



 

Das Förderkonzept der Primarschule Arlesheim 2014 24 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Schule 

Beobachtung einer 

Schwierigkeit 
t 

1.Schritt 
Problemlösung im 

Grundangebot 

2.Schritt 
Problemlösung im 

Förderangebot 

3.Schritt 
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8.   Abläufe und Verantwortlichkeiten im Schulhaus 

Das Pädagogische Team bespricht die Schülerinnen und Schüler mit 
Lern-, Verhaltensauffälligkeiten und Sprachschwierigkeiten. Aufgrund der 

Beobachtungen und Abklärungen des Pädagogischen Teams und 
allenfalls ergänzenden Konsultationen und Abklärungen des SPD wird die 
Förderlehrperson aktiv. 

Die Förderlehrpersonen arbeiten in Förderzyklen. Es werden 
regelmässige Standortbestimmungen vorgenommen. Sie stellen ein 
wichtiges Element in der Arbeit mit der Schülerin/dem Schüler und in 

Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Tem und den 
Erziehungsberechtigten dar. 

Die Förderlehrpersonen führen eine Schülerinnendokumentation. 
Förderdiagnose, Förderplanung und Förderung werden so der Reflexion 
zugänglich gemacht. Fortschritte werden erkennbar. Die Dokumentation 

bildet eine fundierte Gesprächsgrundlage für Standortbestimmungen und 
Gespräche am Runden Tisch dar. 
 

 (Schema Dokumentierte Förderung) 
 (Schema Ablauf ISF-Förderung) 
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Information 
Was ist bekannt, was 

denken andere? 

Hypothese 
Was sagt mir das? 

Diagnose 

Wo sind die 
Schwerpunkte? 

Förderplanung 

Dies wollen wir tun 

Standortbestimmung 

Was haben wir erreicht? 

Wie haben wir es erreicht? 

Dokumente 

Potenziale und 
Defizite 

Instrumentarium 

aus Handbuch, 
anderen Tests 

Konkrete 

Fördermassnahme

n 

Ergebnisse und 
Erkenntnisse 

Standortgespräch 

Abschluss 

 

oder 

Förderung 

Wir tun und 
reflektieren 

Dokumentierte Förderung 
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Standortgespräch 

Eintritt Unterricht 

 

August 

Beobachtungen 

durch die 
Lehrperson 

Dezember 
Sitzungen des 

Pädagogischen  

Teams 

Januar 
Information Eltern 

Erfassung  

möglicher ISF-SUS 
an SL (SPD) 

Februar 

Abklärungen  
SPD 

Förderung 

März 

Entscheid  

SL SPD 

Umfang  

ISF-Lektionen 

Ablauf ISF-Förderung 
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9.     Gestaltung des Stufenwechsels 

Beim Stufenwechsel (KG-PS-Sek I) sollen die Schülerinnen und Schüler 

einerseits die Chance für einen Neustart erhalten. Andererseits soll bei 
einem besonderen Förderbedarf keine Zeit ungenutzt verstreichen. Der 
Umgang mit den Schülerkarten, die nicht automatisch an die neuen 

Teams weitergeleitet werden, gewährleistet, dass die Beanspruchung 
besonderer Förderung in der Vergangenheit keine neuen 
Fördermassnahmen provoziert. Das Pädagogische Team ist dafür 

verantwortlich, dass die Schülerinnen und Schüler, die der neuen 
Klasse/Schule auffallen, erfasst werden und die nötigen Schritte 

eingeleitet werden. 
Die Kommunikation zwischen den einzelnen Stufen wird den 
Erziehungsberechtigen kommuniziert. 

(Schülerkarte s. Instrumente) 

 

10.     Kooperation 

 

10.1.   Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten 

Eltern sind über Strategie der Schule, sowie Möglichkeiten und Angebote 
der Förderung informiert. Den Lehr- und Fachpersonen stehen 

einheitliches Informationsmaterial (PP oder Brief) und Unterlagen zum 
Standortgespräch stehen zur Verfügung. 
Siehe auch Schulprogramm 3.5., Zusammenarbeit mit dem 

Erziehungsberechtigen. 
 

10.2.   Zusammenarbeit mit weiteren Diensten 

 

 

10.2.1. Schulsozialarbeit (SSA): 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SSA nehmen Beratungsaufträge 

von Kindern und Jugendlichen, ihren Eltern oder von Lehrpersonen und 
der Schulhausleitung entgegen.  
Ziel ist es, Kinder und Jugendliche im Prozess des Heranwachsens bei 

persönlichen und schulischen Problemen zu unterstützen. 
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10.2.2.  Schulpsychologischer Dienst (SPD): 

Vertretung SPD ist regelmässig in der Schule präsent. Regelmässige und 
festgelegte Klassenbesuche und Sprechstunden innerhalb der Schule 
finden statt. 

Die Präsenz am Runden Tisch ist notwendig. 
 

10.2.3. Zusammenarbeit mit schulnahen Diensten 

Ob der SPD, der KJP oder Help fort Familie, besondere Prävention oder 
andere schulnahe Dienste einbezogen werden, wird meistens ausserhalb 

der Runden Tische oder Stufenteams vorbesprochen. Die SL ist immer 
informiert. 
Angebote und Adressen schulnaher Dienste s. Anhang. 
 

11.    Aufgaben der Schulleitung 

Durch die Teilautonomie der Schule erhält die Schulleitung eine zentrale 
Funktion insbesondere in Bezug auf die Erarbeitung eines Förderkonzepts 
sowie die Entwicklung einer integrativen Grundhaltung im Schulhaus. Die 

Schulleitung ist zudem verantwortlich für die kontinuierliche und 
zielgerichtete Qualitätsentwicklung an der Schule. Dazu gehört, dass sie 
die Bedürfnisse der Lehrpersonen in Bezug auf die Weiterbildung und 

Fachberatung aufnimmt.  
Die Schulleitung ist verpflichtet, das Konzept mit ihren persönlichen 
Kompetenzen und der Unterstützung des Schulrates in personellen und 

strukturellen Fragen umzusetzen.  
Die Schulleitung ist für alle Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Sie 
gewährleistet eine Schulorganisation, die den Bildungsbedarf aller 

Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Sie schafft den Rahmen für 
Kooperation. Sie sorgt für eine übersichtliche Zusammensetzung der 
klassenübergreifenden Pädagogischen Teams und berücksichtigt dabei, 

dass diese mit möglichst wenig Überschneidungen ihre Aufgabe erfüllen 
können. Bei Verstärkten Massnahmen übernimmt sie die Fallführung. 
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12.   Weiterbildung 

Die integrative Ausrichtung bedingt eine gezielte Weiterbildung aller 
Lehr- und Fachpersonen. Die Regellehrpersonen sind oftmals die ersten, 
die einen besonderen Bildungsbedarf bei einem Schüler oder einer 

Schülerin feststellen. Mit einer Lernstanderfassung vor Ort werden 
rasche und wirkungsvolle Interventionen möglich. 
Die Technik des schulischen Standortgespräches, die Reflexion über 

Instrumentarien, Moderation, Kooperation und Klärung der Rollen im 
Team kann in Weiterbildungen angeboten werden. Förderplanung, 
Gesprächsführung und Kooperation sind weitere notwendige 

Kompetenzen, die angeeignet werden müssen. Binnendifferenzierung 
und Gemeinschaftsförderung, Kooperation und Kommunikation,  sowie 
die Kompetenz im Umgang mit Instrumentarien und Hilfsmitteln für die 

individuelle Förderplanung sind Inhalte von Weiterbildungsangeboten. 
Die Weiterbildung für die integrative Volksschule muss sich an die 
Regellehrpersonen und die Förder- und Fachpersonen richten. Die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Pädagogischen Teams ist 
eine Gelingensbedingung für den Erfolg integrativer Schulungsformen, es 
sind spezifische Kurse oder ein Coaching notwendig. Die Weiterbildung 

findet innerhalb der Schulinternen Weiterbildung (SchiWe) oder in 
persönlicher Weiterbildung statt. 

 
 

 
 

13.  Evaluation 

Ziel und Zweck einer Evaluation ist es, der Schule Grundlagen zu 

vermitteln, um ihre Förderpraxis sowohl hinsichtlich der aktuellen als 
auch der neuen Vorgaben zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen; weiter der Schule Grundlagen zu vermitteln, um ihre 

Förderpraxis zu bestätigen resp. zu festigen und zu optimieren. Ferner 
muss den Lehr- und Fachpersonen ein Überblick vermittelt werden, der 
es ihnen erlaubt, die Rahmenkonformität des Konzeptes und deren 

Umsetzung zu beurteilen. Auch müssen dem AVS, der Schulleitung und 
dem Schulrat Grundlagen verschafft werden, um die 
Rahmenbedingungen zu bestätigen oder anzupassen. Dem Schulrat, der 

Schulleitung und der Konferenz werden, um die Weiterentwicklung der 
Förderpraxis mit Blick auf künftige Vorgaben zu steuern, Grundlagen zur 
Verfügung gestellt. 

Schulrat und Schulleitung setzen einen Termin für die erste Evaluation 
fest. 
 

 
 

Arlesheim, 17. April 2015 


